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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Miriam Staudte (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
namens der Landesregierung  

Tierschutzkontrollen in der Landwirtschaft 

Anfrage der Abgeordneten Miriam Staudte (GRÜNE), eingegangen am 12.06.2018 - Drs. 18/1145  
an die Staatskanzlei übersandt am 20.06.2018 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
namens der Landesregierung vom 13.07.2018,  

gezeichnet 

Barbara Otte-Kinast  

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Die Wochenzeitung DIE ZEIT berichtet am 11. Juni 2018 Folgendes: „Jens Bülte, Professor für 
Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Mannheim, hat in seinem Essay ‚Zur faktischen Straflosig-
keit institutionalisierter Agrarkriminalität‘ die Tierschutzfälle aus den vergangenen Jahrzehnten un-
tersucht. Laut Bülte sind Personalmangel und Arbeitsüberlastung von Staatsanwälten und Gerich-
ten ein Grund dafür, dass Schlachtbetriebe und Bauernhöfe oft nicht bestraft werden, wenn sie mit 
Tieren nicht rechtmäßig umgehen.“  

Maßgeblich für die amtlichen Tierschutzkontrollen in Deutschland ist die Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kon-
trollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestim-
mungen über Tiergesundheit und Tierschutz. Laut dieser Verordnung müssen nationale Behörden 
regelmäßig und in der Regel ohne Vorankündigung amtliche Kontrollen durchführen. Des Weiteren 
müssen die Behörden über ausreichendes und entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Perso-
nal sowie über adäquate Einrichtungen und Ausrüstungen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben verfügen. Die zuständigen Behörden müssen gewährleisten, dass sie ihre Tätigkei-
ten mit einem hohen Maß an Transparenz ausüben. Zu diesem Zweck sollen sie die ihnen vorlie-
genden Informationen der Öffentlichkeit so rasch wie möglich zugänglich machen.  

Immer wieder berichten Medien über gravierende Missstände in tierhaltenden Betrieben in 
Deutschland. Zudem gibt es Aussagen, wonach in viehintensiven Landkreisen aufgrund fehlenden 
Personals nur in extrem langen Intervallen kontrolliert werden kann (Beispiel: https://www.bbv-
net.de/Lokales/Regionales/Kreisveterinaere-koennen-jeden-Hof-nur-einmal-in-zwoelf-Jahren-
kontrollieren-89699.html). 

Nach Meinung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist das Kontroll-
system hingegen „ein wirksames Mittel (…), sodass grundsätzliche Änderungen derzeit nicht erfor-
derlich sind“ (Quelle: Jahresbericht 2016 der Bundesrepublik Deutschland zum mehrjährigen natio-
nalen Kontrollplan nach Verordnung (EG) Nr. 882/2004). 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Mit der hier genannten EU-Kontroll-Verordnung, VO (EG) Nr. 882/2004, zwischenzeitlich abgelöst 
durch die VO (EU) 2017/625, wurden für die amtlichen Kontrollen in allen Mitgliedstaaten neue 
Maßstäbe gesetzt. Der EU-Kontroll-Verordnung zugrunde liegt ein ganzheitlicher Managementan-
satz auf der Basis internationaler Standards, z. B. einschlägiger ISO-Normen, mit dem Ziel einheit-
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licher Kontrollen auf konstant hohem Niveau. Zu diesem Zweck wurde in Niedersachsen das ein-
heitliche Managementsystem EQUINO in allen Behörden des gesundheitlichen Verbraucherschut-
zes eingeführt, d. h. in den kommunalen Behörden, dem LAVES und dem ML. Es stellt grundsätz-
lich die Eignung und Wirksamkeit des Kontrollsystems sicher. Neben den Kernprozessen wie z. B. 
Betriebskontrolle, Probenahme und Verwaltungsverfahren enthält es u. a. Regelungen für die Aus-
stattung des Personals einschließlich Mess- und Prüfmitteln, Aus-, Fort- und Weiterbildung wie 
auch für Schnittstellen zu anderen Behörden und Stellen.  

Neu ist in der o. a. Kontroll-Verordnung die Forderung nach risikobasierten Kontrollplanungen so-
wie - über compliance hinaus - die Wirksamkeit und Eignung von Kontrollen und Kontrollsystemen. 
Dies wird nicht nur im Sinne eines ständigen Verbesserungsprozesses in jeder zuständigen Behör-
de selbst laufend überwacht, sondern auch durch ein landesweites System interner Audits jährlich 
überprüft. Damit kann nachweislich festgestellt werden, dass die Ziele der EU-Kontroll-Verordnung 
in niedersächsischen Behörden des gesundheitlichen Verbraucherschutzes erfüllt sind. 

Seit europaweiter Einführung dieses ganzheitlichen Ansatzes spielt die Anzahl von Kontrollen eine 
nachgeordnete Rolle. Es geht vielmehr um die geeignete, risikobasierte Auswahl sowie die Qualität 
von Kontrollen, die durch landesweit vereinbarte Standard-Abläufe, geeignete Ausstattung und 
Schulung sowie ständige Überprüfung der Wirksamkeit gewährleistet wird. 

 

1. Wie häufig fanden in Niedersachsen im Jahr 2017 (falls noch nicht vorhanden, bitte 
letztes vorliegende Jahr angeben) nach Kenntnis der Landesregierung amtliche Tier-
schutzkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben statt (bitte falls möglich nach Land-
kreisen, nach gehaltener Tierart und angekündigten/unangekündigte Kontrollen auf-
schlüsseln)? 

Landesweit statistisch erfasst werden Nutztierkontrollen nach der Entscheidung 2006/778/EG über 
Mindestanforderungen an die Erfassung von Informationen bei Kontrollen von Betrieben, in denen 
bestimmte landwirtschaftliche Nutztiere gehalten werden (ABl. L 314, S. 39), geändert durch Ver-
ordnung (EU) Nr. 519/2013 (ABl. L 158, S. 74) (siehe Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Nutztierkontrollen nach Entscheidung 2006/778/EG  
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1 Kontrollpflichtige Betriebe  2 008 1 299 47 0 15 628 16 324 
2 Kontrollierte Betriebe 119 83 12 0 998 788 

3 Betriebe ohne Beanstan-
dung 109 76 8 0 749 491 

Zahl der Verstöße wegen 
4 Personal 1 3 0 0 10 3 
5 Kontrollen 0 2 0 0 90 104 
6 Aufzeichnungen 3 5 0 0 19 12 
7 Bewegungsfreiheit 1 0 1 0 37 16 
8 Besatzdichte 1 0 0 0 19 15 

9 Gebäude und Unterbrin-
gung 2 3 2 0 164 90 

10 Mindestbeleuchtung 1 3 0 0 61 122 
11 Böden (für Schweine)      23 
12 Einstreu 1 3 1 0 20 138 
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Tierkategorie Legehennen 
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13 Automatische und mechani-
sche Anlagen 0 3 0 0 1 8 

14 Füttern, Tränken und beige-
fügte Stoffe 5 2 2 0 122 68 

15 Hämoglobinwert (Kälber)     0  

16 Faserhaltiges Raufutter 
(Kälber und Sauen)     9 0 

17 Verstümmelungen 0 0 0 0 3 7 
18 Zuchtmethoden     0 0 
19 Verstoß A **) 15 17 5 0 424 499 
20 Verstoß B ***) 0 4 1 0 58 48 
21 Verstoß C ****) 0 3 0 0 73 59 
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1 Kontrollpflichtige Betriebe 20 638 9 917 4 117 5 290 40 5 094 3 960 2 1 392 
2 Kontrollierte Betriebe 1 425 274 89 416 4 100 41 2 136 

3 Betriebe ohne Beanstan-
dung 921 176 74 310 4 82 35 0 126 

Zahl der Verstöße wegen 
4 Personal 52 6 0 5 0 1 0 0 0 
5 Kontrollen 148 24 2 19 0 2 0 0 2 
6 Aufzeichnungen 73 7 1 12 0 8 2 0 4 
7 Bewegungsfreiheit 70 2 1 20 0 1 1 1 2 

8 Gebäude und Unterbrin-
gung 297 53 10 55 0 4 4 1 1 

9 Automatische und mecha-
nische Anlagen 1 1 1 6 0 2 0 0 0 

10 Füttern, Tränken und bei-
gefügte Stoffe 189 44 6 9 0 2 3 0 2 

11 Verstümmelungen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Zuchtmethoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Verstoß A**) 642 113 20 100 0 16 9 2 10 
14 Verstoß B***) 76 9 0 5 0 0 0 0 0 
15 Verstoß C****) 118 15 1 21 0 4 1 0 1 
*) Geflügel der Spezies Gallus gallus mit Ausnahme von Legehennen 
**) Verstoßkategorie A: Aufforderung, den Verstoß/die Verstöße binnen einer Frist von weniger als drei Mona-

ten zu beseitigen; Keine sofortige Einleitung eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens 
***) Verstoßkategorie B: Aufforderung, den Verstoß/die Verstöße binnen einer Frist von mehr als drei Monaten 

zu beseitigen; Keine sofortige Einleitung eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens 
****) Verstoßkategorie C: Sofortige Einleitung eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens 
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Die Kontrollen erfolgen in der Regel unangekündigt. Es wird nicht statistisch erfasst, ob Kontrollen 
im Einzelfall aus besonderem Grund angekündigt durchgeführt wurden. 

In der Tabelle 1 sind Zahlen zu reinen Tierschutzkontrollen in kontrollpflichtigen Betrieben aufge-
führt. Darüber hinaus werden Tierschutzaspekte auch bei Kontrollen aus anderem Anlass beachtet, 
sodass die realen Zahlen deutlich höher sind.  

 

2. Welche Gründe lagen nach Kenntnis der Landesregierung vor, um die Tierschutzkon-
trollen angekündigt stattfinden zu lassen? 

Siehe Antwort zu Frage 1. 

 

3. Wie viele tierhaltende Betriebe bzw. gehaltene Tiere gab es nach Kenntnis der Landes-
regierung 2017 in Niedersachsen (bitte falls möglich nach Landkreisen und gehaltener 
Tierart aufschlüsseln)? 

Die Anzahl der tierhaltenden Betriebe bzw. gehaltenen Tiere kann der Broschüre „Die niedersäch-
sische Landwirtschaft in Zahlen 2017“ entnommen werden. Die Broschüre ist unter folgendem Link 
abrufbar: http://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_veranstaltungen/veroeffentlichungen/
die-niedersaechsische-landwirtschaft-in-zahlen-121348.html  

 

4. Wie häufig stellten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure nach Kenntnis der Landesre-
gierung bei den Kontrollen im Jahr 2017 tierschutzrelevante Missstände fest (bitte nach 
Landkreisen aufschlüsseln, falls noch nicht vorhanden, bitte letztes vorliegende Jahr 
angeben)?  

Die Angaben können der Tabelle der Antwort zu Frage 1 entnommen werden. 

 

5. Wie wurde in diesen Fällen verfahren? Welche Sanktionen gab es?  

Die Angaben können der Tabelle der Antwort zu Frage 1 entnommen werden. 

 

6. Wie häufig fanden im Jahr 2017 (falls noch nicht vorhanden, bitte letztes vorliegende 
Jahr angeben) nach Kenntnis der Landesregierung amtliche Tierschutzkontrollen in 
Niedersachsen nach Hinweisen aus der Bevölkerung bzw. von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen statt? 

Hierzu liegen keine statistisch erfassten Daten vor. 

 

7. Wie viele amtliche Veterinärinnen und Veterinäre sind in Niedersachsen nach Kenntnis 
der Landesregierung mit den amtlichen Tierschutzkontrollen befasst (bitte Werte der 
letzten fünf Jahre einzeln nach Landkreisen aufschlüsseln)? 

In der als Anlage 1 beigefügten Tabelle sind die in der jeweiligen Behörde tätigen Amtstierärzte 
aufgeführt.  

Ferner wirken amtliche Tierärztinnen und Tierärzte im Rahmen der Schlachttier- und Fleischunter-
suchung bei der Überwachung des Tierschutzes (s. Anhang I Kapitel II Buchstabe B Nr. 2 
Buchst. a) und Buchstabe C der VO (EG) Nr. 854/2004) mit. Für 2018 sind insgesamt 164,79 amtli-
che Tierärzte in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (als Vollzeitäquivalente) und zusätzlich 
238 amtliche Tierärzte in Teilzeitbeschäftigung (Angabe als Kopfzahl) gemeldet worden. 

  

http://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_veranstaltungen/veroeffentlichungen/die-niedersaechsische-landwirtschaft-in-zahlen-121348.html
http://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_veranstaltungen/veroeffentlichungen/die-niedersaechsische-landwirtschaft-in-zahlen-121348.html
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8. Wie ist nach Kenntnis der Landesregierung das mathematische Verhältnis dieser Vete-
rinärinnen und Veterinäre zu den Tier- und den Betriebszahlen in den jeweiligen Land-
kreisen? 

Siehe Anlage 2. 

 

9. Über die letzten zehn Jahre gemessen: Wie häufig wurden nach Kenntnis der Landes-
regierung tierhaltende Betriebe in Niedersachsen durchschnittlich im Rahmen der amt-
lichen Tierschutzkontrollen kontrolliert (bitte nach Landkreis und Jahr aufschlüsseln)? 

Da die Aufbewahrungsfrist fünf Jahre beträgt, liegen die Daten rückwirkend nur bis zum Jahr 2013 
vor, siehe Anlage 3. 

 

10. Wie bewertet die Landesregierung die Wirksamkeit der Eigenkontrolle in Schlachthö-
fen, um Tierschutzverstöße zu verhindern? 

Gemäß VO (EG) Nr. 1099/2009 ist der Unternehmer eines Schlachtbetriebes dafür verantwortlich, 
die Tiere von jedem vermeidbaren Schmerz, Stress und Leiden zu verschonen (vgl. Präambel 2, 
Artikel 3). Zur Erfüllung dieser Anforderung ist er u. a. verpflichtet, für alle Stufen des Produktions-
prozesses risikobezogene Standardarbeitsanweisungen (SAA) auszuarbeiten (vgl. Präambel 27, 
Artikel 6), Instrumente zur Bewertung der Wirkung der Betäubung zu entwickeln (vgl. Präambel 27, 
Artikel 5 und 16), einen Tierschutzbeauftragten zu benennen (Präambel Artikel 17) und dafür zu 
sorgen, dass ausschließlich sachkundiges Personal Tätigkeiten rund um das Tier ausführt (vgl. 
Präambel 28, Artikel 7). Die SAA sollten klare Zielvorgaben, Zuständigkeiten, Verfahrensweisen, 
messbare Kriterien sowie Verfahren zur Überwachung und Aufzeichnung umfassen. Auf dieser Ba-
sis hat der Unternehmer sicherzustellen, dass der Tierschutz auch mittels Eigenkontrollen gewähr-
leistet ist.  

Diese gemäß VO (EG) Nr. 1099/2009 durchzuführenden Eigenkontrollen sind grundsätzlich ein ge-
eignetes Instrument für die Überprüfung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben. 

Die amtliche Überwachung umfasst auch die Überprüfung der Wirksamkeit der Eigenkontrollen des 
Schlachtbetriebs und wird von der für den Betrieb zuständigen Behörde durchgeführt (sogenannte 
Kontrolle der Kontrolle). Zuständige Behörden sind in Niedersachsen die kommunalen Veterinärbe-
hörden. Als Handreichung steht ihnen in einem länderübergreifenden Ansatz bei der Kontrolle der 
Eigenkontrolle das Handbuch „Tierschutzüberwachung bei der Schlachtung und Tötung“ der Ar-
beitsgruppe Tierschutz (AGT) der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) zur Verfü-
gung. Die Überprüfung der Kontrollen der Eigenkontrollen war und ist 2017 und 2018 darüber hin-
aus in allen Behörden des gesundheitlichen Verbraucherschutzes in Niedersachsen ein Schwer-
punktthema bei den internen Audits. 

 

11. Schließt sich die Landesregierung dem Urteil des Bundesamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit an, wonach das Kontrollsystem in seiner gegenwärtigen 
Verfassung wirksam ist und der grundsätzlichen Änderung nicht bedarf? Falls nein, wo 
sieht sie Änderungsbedarf, und welche Änderungen wird sie wann in die Wege leiten? 

Die Landesregierung schließt sich dem Urteil grundsätzlich an. Allerdings besteht nach Ansicht der 
Landesregierung Verbesserungspotenzial in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Die Durchfüh-
rung von Tierschutzkontrollen erfolgt auf Grundlage der gültigen tierschutzrechtlichen Bestimmun-
gen durch Amtstierärztinnen und Amtstierärzte der unteren Veterinärbehörden. Zur Konkretisierung 
und einheitlichen Anwendung der dort formulierten Vorgaben wird in landesinternen und Bund-
Länder-Arbeitsgruppen kontinuierlich an der Erarbeitung von Kontrollhilfen und Leitfäden gearbei-
tet. Dieser Prozess wird - auch unter Einbeziehung der Gremien der Niedersächsischen Nutz-
tierstrategie - Tierschutzplan 4.0 - kontinuierlich weitergeführt. Ein besonderes Anliegen der Lan-
desregierung ist es, Tierschutzkontrollen auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes auch in soge-
nannten VTN-Betrieben durchführen zu können, die neben den Schlachthöfen einen wichtigen 
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„Flaschenhals“ der Tierproduktion darstellen und daher zur Steuerung risikoorientierter amtlicher 
Kontrollen wichtige Informationen liefern können. Hierzu ist eine Änderung des Tierschutzgesetzes 
erforderlich.  

Aus Sicht der Landesregierung besteht die Notwendigkeit, auch in quantitativer Hinsicht eine Ver-
besserung des Kontrollsystems zu erreichen. Wie aus Anlage 3 ersichtlich ist, hat sich die Kontroll-
quote zwischen 2013 und 2017 in Niedersachsen nicht verbessert. Aufgrund der in den vergange-
nen Jahren bekanntgewordenen Tierschutzverstöße bemüht sich die Landesregierung im Dialog 
mit den kommunalen Spitzenverbänden um eine Verbesserung der Quote für Tierschutzkontrollen 
in Tierhaltungen. 

Aufgrund der von den kommunalen Spitzenverbänden geschilderten Schwierigkeiten, geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber für den amtstierärztlichen Dienst zu gewinnen, plant die Landesre-
gierung, die Zahl der Stellen für Referendarinnen und Referendare für die Vorbereitung auf den 
amtstierärztlichen Dienst ab 2019 um 50 % zu erhöhen. Ferner plant die Landesregierung die Ein-
führung des Berufsbildes der Veterinärassistentin/des Veterinärassistenten, um zusätzliches quali-
fiziertes Personal zur Unterstützung der Amtstierärztinnen und Amtstierärzte in Niedersachsen ein-
setzen zu können.  

 

12.  Gilt in Niedersachsen auch eine Richtgröße, nach der 10 % der Betriebe im Jahr kon-
trolliert werden sollen? 

Tierschutzrechtliche Kontrollen werden in der Regel risikoorientiert durchgeführt. Eine Richtgröße 
ist nicht vorgegeben.  

 

13.  In wie vielen niedersächsischen Kommunen wird bei den Zuständigkeiten für Tier-
schutzkontrollen das Rotationsprinzip angewendet, sodass keine zu große Nähe zwi-
schen Kontrollierenden und Kontrollierten entsteht?  

Hierzu gibt es keine statistische Aussage. Neben dem Rotationsprinzip gibt es zahlreiche weitere 
Verfahren, um eine Unabhängigkeit des Kontrollpersonals sicherzustellen. Dies ist Bestandteil des 
landesweiten Managementsystems und damit Gegenstand interner Audits.  

 

14.  Wie beurteilt die Landesregierung die oben zitierte Aussage von Prof. Bünte zur Ar-
beitsüberlastung in der Justiz für Niedersachsen? 

Gemäß Ziffer II (1) Nr. 7 der AV d. MJ v. 19. 8. 2002 (4070 - S4. 53) - Nds. Rpfl. S. 259 -, zuletzt 
geändert durch AV vom 29.07.2014 (Nds. Rpfl. 2014 Nr. 9, S. 272), ist die bei der Staatsanwalt-
schaft in Oldenburg angesiedelte Zentralstelle für Landwirtschaftsstrafsachen für strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren zuständig, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-
ner Straftat nach § 17 des Tierschutzgesetzes bestehen, soweit sich die Straftat auf Nutztiere ent-
sprechend § 2 Nr. 1 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung bezieht und die Tat im Hinblick auf 
das geschützte Rechtsgut von erheblicher Bedeutung ist. Der Zentralstelle für Landwirtschaftsstraf-
sachen sind insgesamt sechs staatsanwaltliche Stellen zugewiesen (zwei Oberstaatsanwaltsstellen 
sowie vier Staatsanwaltsstellen). Der Zentralstelle steht darüber hinaus ein Wirtschaftsreferent mit 
einem halben Stellenanteil zur Verfügung. Soweit tierschutzrechtlich relevante Straftaten nicht in 
die Zuständigkeit der Zentralstelle für Landwirtschaftsstrafsachen fallen, sind die jeweils örtlich zu-
ständigen Staatsanwaltschaften zuständig. Die niedersächsischen Staatsanwaltschaften sind damit 
für die Verfolgung von tierschutzrechtlichen Straftaten auf Schlachtbetrieben und landwirtschaftli-
chen Betrieben sowohl fachlich als auch personell hervorragend aufgestellt.  

Die durchschnittliche Belastung der Strafabteilungen der regelmäßig zuständigen niedersächsi-
schen Amtsgerichte nach dem Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y lag im Jahr 2017 bei 
1,06. Insgesamt sind 54 260 Strafverfahren bei den Amtsgerichten eingegangen und es wurden 
54 294 Strafverfahren erledigt. Die durchschnittliche Verfahrensdauer lag bei 4,2 Monaten. Eine 
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aus der Belastung mit Tierschutzstrafsachen resultierende Überlastung der Strafabteilungen der 
niedersächsischen Amtsgerichte lässt sich daraus nicht ersehen. 

 

 

(Verteilt am 18.07.2018) 
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